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Mit dem 1. Oktober 1866 beginnt für unserBlatt ein neues Abonnement. Unser Blatt
wird nach wie vor in volksthümlicher und leicht faßlicher Weise alle unser Verfassungsleben
berührenden Frag

Wahrheit und Recht unterstützen werden.

en im Sinne der entschieden liberalen Partei besprechen, und o
-

daß die Leser des Blattes demselben auch fernerhin treu bleiben und
h ffell wir,

es in seinem Kampfe für

Jn dek Versendung tritt insofern eine Aenderung ein, daß das Blatt vom 1. Oktober
an am Sonntag Nachmittag versandt und in Berlin am Montag früh ausgegeben wird, und

werden die neuesten Nachrichten,
finden.

» welche Sonntags eingehen, in dem Blatte Aufnahme
Da der Preis unverandert bleibt, so wird unser Blatt fortan die billigsteMontagszeitung

sein, und dürfte sich besonders Denen empfehlen, welche eine nur sechs Mal wöchentlicherschei-
nende Zeitung halten.

Wir bitten, die Abonnements möglichstrechtzeitig bei den Postanstalten anzumelden, da

onst die vollständi e Vachlieferung der erschienenen Ex»emplare nichtverspro en werden kann.s
Der vierteljährlicheAbonnementspreis betragt bei allen preußischen Postknstakten472 Sar»

bei den Übrigen deutschen Postanstalten 73X4Sgr.; in Berlin in der Expedition, Taubenstraße27«
1 k· bei sämmtlichen Zeitungöfpediteuten6 Sgks Einzeer NUITIMSVU6 Pf. In erate, wel

he-?deår,grvßenAuflage des Bkattes im ganzen L»andeVerbreitung finden, dsiegespaltetka
Petitzeile 2 ng·; bei öfterer Wiederholung wird ein angemessener Rabatt bewilligt.

Bundcsstnat oder Einheitsstaat.

Das Reichswahlgesetzist alsozu Stande gekommen,
da das Heirenhaus es genehmlgthat nach den Anwe-
ruugen des AbgeordnetenhausesEs ist sonderbardamit
zugegangenVon den Abgeordnetenhaben namlichkaum
zehndagegen gestimmt,Und·dochwar unter ihnenallen

vielleichtnicht Einer, der mit dem Gesetzzufrieden war.
Der Ministerpräsidentselbst,so eklklchledener»auch fur
das Gesetz eingetreten 1st-UND lchwekhchseineFreude
daran haben. DochNiemand wußtees in diesemAngen-
blicke besser zu machen, Und so nahmman vor-lieb,so

aUk Es ging· Es ist aber auch eine ganz verzweifelte
Aufgabe, die sichPreußen gestellthat,freilichnicht ohne
Noth; nur daß die Noth wohl nichteingetretenware,
Wäre nicht vorher so mancherlei geschehen,was ietzt

allerdings nicht ungeschehengemacht werden kann. Dech
wir haben jetztkeine Zeit, uns den Kopf zu Texblsechen
über frühereMöglichkeiten,die jetit keine Nioglichkeit
mehr sind. Wir müssenals verständigeMenschen die

Dinge nehmen, wie sie einmal sind, und mit aller Ge-

wissenhaftigkeitzusehen, was wir aus ihnen machen
konnen.

Wie sehen die Dinge also aus?

Das Reichswahlgesetzschreibt vor da -

gemeinem und direktem Wahlrechtmit geheiüiernaSckiimaülp
gebungetwa 290 Abgeordnetefür die gesammtenNord-
deutschenStaaten gewähltwerden sollen. Von diesen
Abgeordnetenkommen ungefähr240 auf Preußenund
die ihm einverleibten neuen Gebiete, und nur 50 auf
die 21 kleineren Staaten Diese Reichs- oder Bundes-
abgeordnetensollen dann an einem noch erst festzusetzen-
den Terinine zusammentreten und sich über die Ver-
fassungdes neu zu schaffendenNorddeutscheiiBundes-
staats.-s berathen Wohl verstanden: sie sollen diese

Verfassung
nur ·berathen,»nichtaber feststellen Viel-

mehr iekomnit Alles, was sie beschließen,erst Gültigkeit,
-wenn die verschiedenenEliegierungenund Landtage, vor-

nehmlich aber die PreutxischeRegierung und der Preu-
ßischeLandtag. ihre Zustimmungdazu geben.
Daß»der Reichstagnur eine beratheude, nicht aber

eine entscheidendeStimme haben soll, beziehtsichnatür-



lich nur auf den jetzt zu wählenden,nicht auf die

künftigenReichstage. Denn diese werden natürlichin
allen Dingen, die die künftigeBundesverfassungihnen
zuweisensollte,-eine entscheidendeStimme bekommen.

Freilichkann man fragen, wie nach den bisherigen
Erfahrungen wohl eine ordentlicheBundesverfassung zu
Stande kommen soll, wenn mehr als zwanzig Regie-
rungen und Landtage erst noch ihre Zustimmung dazu
geben sollen. Jndeß»dieserEinwand erledigt sich ziemlich
leicht. Man muß namlich bedenken, daß die Preußische
Regierung und der PreußischeLandtag nicht weniger
als 23 »bis24 Millionen Menschen zu bedeuten haben,
die übrigenRegierungenund Landtage aber kaum 5 Mil-

lione»n.Wenn jene daher über einen nothwendigenund

vernünftigenVorschlagmit einander einig sind, so wer-

den und können,so wie die Sache jetzt steht, jene sich
unmöglichweigern, denselbenauch von ihrer Seite an-

zunehmen.
«

Viel schwererwiegt dagegen die Frage, ob es denn

überhaupteine gute und wünschenswerthe,ja, ob es auch
nur eine haltbare Einrichtung ist, wenn das großeund

mächtigePreußen sich mit den vielen kleinen und

ohnmächtigenStaaten in einer so innigen Weise zu
einem Ganzen verbindet, wie es bei jeder ernstlich ge-
meinten Bundesversassungnothwendig der Fall sein muß.
Wir selbstwürden ja schlechterdingsdarauf bestehen,daß
in solchemBundesstaate der Königvon Preußen allein über

Krieg und Frieden zu entscheiden hat, daß er allein von

fremden Mächten Gesandte empfängt und Gesandte an

sie abschickt Wir würden ferner verlangen, daß das

Bundesminifterium oder die Bundesregierungvon dem

Könige von Preußenallein ernannt wird, und daß dieser
mit dem Bundesparlamente alle Gesetzeüber Militär-
wesen, über Verkehrsmittel und Verkehrswege,über Han-
delseiurichtungen und Handelsverträge,über Gewerbefrei-
heit und Gewerbeordnung,über das Niederlassungsrecht,
über Prozeßordnungund über die Aufbringung und die

Verwendung der für die BundcszweckenöthigenGelder
vereinbart. Jn allen diesen Dingen dürfen die kleinen

Fürsten und Regierungen nicht das Mindeste mitzureden
haben, denn sonstwürde die ganze Zerrissenheitdes bis-

herigen deutschenBundes und die anze Elendigkeitdes

Bundestages aufs. Neue über Preugenund Deutschland
kommen.

Wenn aber solcheVerringerung der fürstlichenMacht
in den kleinen Staaten nöthig ist, so fragen wir weiter,
wozu sollen denn diese kleinen Fürsten und Regierungen
überhauptnoch bestehen? Es bliebe ihnen freilich noch
die Besetzung mancher Beamten- und Richterstellen,die

Verwaltung der Polizei, des Armenwesens u. s. w·, die

Einrichtungder Schulen und die für dieseDinge nöthigen
Gesetzeund Steuererhebungenübrig. Aber das sind ja
doch«alles Dinge, die der König von Preußen als Ober-

haupt des Bundes in Verbindung mit der Volksverm-

tung, mit seiner Regierung und durch seine Beamten

ganz eben so gut und vielleicht nochbesserbesorgen kann.

Dazu werden bei einer guten und freisinnigen Provin-
zial-, Kreis- und Gemeindeverfassungdie Bewohner der

jetzigenkleinen Staaten ihre besonderenAngelegenheiten

eben so gut und in den meisten Fällen viel besserbe-

sorgenkönnen, als wenn sie dieselben erst mit ihren
Fürsten vereinbaren müsen.

Wozu also diese kostspieligenkleinen Fürsten mit
ihrem überflüsigenHofhalte und ihren eben so über-
flüssigenMinistern? Man bedenke nur; daß unter den

X18fürstlichenStaaten, die dem Bunde beitreten sollen,
nicht weniger als 17 sind, die nicht so viel Einwohner
haben, wie die Stadt Berlin; 9 von ihnen sind der Ein-

wohnerzahl nach kleiner als Breslau, 8 kleiner als Köln,
7 kleiner als Königsberg,6 kleiner als Magdeburg und

Danzig, 5 kleiner als Stettin und Aachen, 3 kleiner als

Elberfeld und Barmen, 2 kleiner als Halle und Düssel-
dorf; ja, Schaumburg Lippe mit seinen 31,382 Ein-
wohnern ist gar noch kleiner als Potsdam, Erfurt, Frank-
furt a. O. und Görlitz. Und da soll ein jeder dieser
1,7 Zwergstaatenstatt eines Oberbürgermeisterseinen

eignen Fursten über sich haben, der sich noch dazu dafür
ansieht, daß er Herr über Land und Leute ist »von
Gottes Gnaden«

Freilich ist da noch das KönigreichSachsen mit

seinen 2,344,000 Einwohnern, etwa so viel als

durchschnittlichauf jede der acht alten PreußischenPro-
vinzen kommt. Aber auch diesesLand würde wahrschein-
lich als Provinz viel besser verwaltet werden, wie als

KönigreichDazu kommt, daß gerade hier das Uebel
der leinftaaterei in einer gar wichtigenBeziehung noch
viel ärger als in den ganz kleinen Herrschaften sein
wurde. Denn was ein Herzog oder Großherzog sich
möglicherWeisenochgefallenläßt,das erträgtein Fürst
mit den Königstitelnun und nimmermehr, auch nicht
wenn er ein Engel an Tugend und an Liebe zu seinem
Volke wäre. Denn wäre er das, so würde er ohne
Weiteres seine Krone niederlegen. Jst er es aber nicht,
und behält er sie, so wird er niemals müde werden,für
die Wiedererlangung seiner bisherigen Scheinmachtund

besondersfür die Ehre zu arbeiten, der Kriegsherrüber ein

eigenes Heer zu sein, wäre dasselbeauch wie das Säch-
sische,dazu verdammt,in jedemKriegeirgendeiner fremden
Macht, niemals aber dem eigenen Vaterlande zu dienen.

Solch einKöni wird noch viel mehr als die ganz
kleinen FUksten,ald heimlich,bald offen als Gegner der

Bundesregierungund damit, vielleicht ohne es zu wissen,
als Beschädigerseines eigenenVolkes austreten. Jn seine
Feindseligkeitund seine Ränke wird er seinenHof und

seine Beamte hineinziehen,und über alle, die seine Un-

terthanen heißen,den Fluch bringen, der auf denen lastet,
die zween Herren dienen sollen. Wer slch eine richtige
Vorstellung von alle den Uebeln, aller der Verderbtheit,
aller der Schrechtigkeitmachen will, die nothwendig im

«

Gefolgeeiner solchenZwiehekkschafteinhekgehenmüssen-
der lese die jüngst erschienenetrefflicheSchrift: »Was
wird aus Sachsen?«Wenn er es noch nicht ist, so wird
er dann zuerst sich von der Wahrheit Überzeugen,daß
Preußen und Deutschlandunmöglichihr Heil in einem

solchen Bundesstaate, in welchem ein Staat mehr
als ZA des gesammtenBunde-s repräsentirt,sondern nur

in-; einem durch eine sreisinnige und verfassungstreue
PreußischeRegierung geschaffenendeutschenEinheits-



a ·nden können. Thun die PreußischeRegierungknFtZassigesammteNorddeutscheVolk»ihreSchuldigkeit
im ganzen Sinne des Wortes, so»wird auch balddie

Zeit kommen, wo die Völker im Suden des Mains, wo
Baiern, Würtemberg,Baden und Hellen-Darmstadtin

denselben eintreten werden und eintreten mussenx»
Auch der jetzt zu errichtendeNorddeutscheReichstag

kann viel, sehr Viel dazu thun, daß ivir diesem Ziele
alles wahrhaft Prenßischenund Deutschen Strebens um

ein merklichesnäher gebrachtwerden, denner, d»e»raus
wiiklichenVolkswahlen hervorgegangenist, reprasentirt
das Volk, nnd seine Stimme wird als-die Stimme des

Volkes von Norddeutschlandgelten.

Politische Wocheufchau.

Preußen. Am 20. und 21. sind die aus demselds
zuge zurückgekehrtenTruppen unter dem. Jubel
des Volkes in Berlin eingeruckt. Sie habenin kurzer
Zeit Großes vollbracht, möge dasselbesich als so«dauerhaft
erweisen, daß ein langer Frieden auf den kurzenKrieg folgen
möge. Daß dies geschehenwird, vermögenwir leider nicht
mit Sicherheit zu hoffen, wie wir an einer anderenStelle
ausgeführthaben, aber wir wissen, daß das preußischeVolk,
wenn aufs Neue der Ruf zu den Waffen erschallt, den alt-

bewährten Ruhm sich-erhalten wirdz » . «

Am Tage des Einzuges sind zwei koniglicheVerordnungen
erschienen. Die eine bringt dem Volke diealang erhosste
Amnestie, und zwar eine ausnahmslosesur all-epoliti-
schen Vergehen und Verbrechen. Die zweite verkiindet die
Stiftung eines Erinnerungskreuzes, welchesallenTheil-
nehmein an dem FeldzugediesesJahres gleichmäßigverliehen
wird. -

—

"

Das Ab eordnetenhaiis hat sich in seiner Sitzung
am 13. d. nach Genehmigung der Verordnungwegen

Einstellungdes Zivilprozeß-Veifahrensgegen Militarpersoneri
mit einem Antrage beschäftigt,welcher eine Aenderungbei

Bildung der Kommissivnenvorschlug. Es war namlich»bea»n-
tragt worden, die Mitglieder der Kommissionsolltenkünftig-
hin vom Präsidentenernannt werden. Nach eingehender
Debatte, in welcher anerkannt wurde, daß es besser ware,
statt der Kommissionsberalhungendie Vorberathungen tm
Hause einzuführen,wurde der Antrag abgelehnt Ueber eine
Petition betreffend die Verbesserungder Gehälter der Justiz-
Subalternbeamten ging das Haus in Erwägung, daß die

Staats-Regierung das Bedürfniß einer weiteren Aufbesserung
der Gehälterzunächstder Unter-Beamtenund Sud-tumm-
Beamten anerkannt hat und eine Befriedigungdesselbennach
Maßgabeder vorhandenenMittel zugesagt hat, zur Tages-
ordnung über.

Jn der Sitzung am 18. d. M. genehmigtedas Haus«
das Jnvalidengesetz nachden

Vorschlägen
der Kommission,

mit denen sich die Staatsregierung einvertandenerklärt hatte.
Die wesentlichsteVeränderung ist die, daß nicht nur die Witt-
wen und Waisen der in den Schlachtengefallenen und an

ihren Wunden gestorbenen Krieger Pension erhalten sollen,
sondern auch die der während des Feldzuges an Seuchen und
anderen KrankheitenGestorbenen. Nachdem das Haus noch
einige mit deutschenStaaten abgeschlosseneZollvertrage
genehmigthat, folgt die Berathiing der oktroyirten Verord-

nung über Aufhebung der Zinsbefchränkungeii.·Das

Abgeordnetenhausertheilt der Verordnung ihre Genehmigung-
verivirft das von dem Herrenhaus beschlosseneGesetz-und

spricht seine Ansicht über die Nothwendigkeit, die Zinsbe-
schränkungenauch für den Hypothekenverkehraufzuheben,m

folgender Resolution aus: Das Haus der Abgeordnetenfor-
dert die Staatsregierungauf, dem Landtage in kürzesterFrist
Gesetz-Entwürfevorzulegen, wodurch ei) die Freiheit des Zins-
satzes und die Höhe der Konventionalstraer, welche an Stelle
der Zinsen für den Fall nicht rechtzeitiger Rückzahlungdes
Darlehens bedungen sind, auch für solcheDarlehen eingeführt
wird, für deren Sicherheit unbeweglichesEigenthum verpfän-
det ist; b) die im zweiten Absatz des Art. 292 des Handels-
gesetzbuchsdem Kaufmann gegebene Befugniß, bei Schulden
aus seinen HandelsgeschäftenhöhereZinsen als 6 vom Hun-
dert jährlichzu bedingen, auf die Geldverbindlichkeiten aus
allen anderen Geschäftenfür anwendbar erklärt wird; c) die
in der Hypotheken-Ordnung und dem Hypotheken-Rechtebe-
stehenden Erschwerungen des Realkredits möglichstbeseitigt
werden; d) die Errichtung von Bank-Instituten gefördertwird.

Es folgte darauf die Berathung über die oktroyirte Ver-
ordnung betreffs der Einrichtung von Darlehnskasseii
und der Ausgabe von Darlehnskassenscheinen. Die
vorberathende Kommission hat dem Hause die Annahme von

Beschlüssenvorgeschlagen,durch welchedie Verordnung nicht
genehmigt, dagegen durch Annnahme eines Gesetzes dern
Staatsministerium Jndemnität ertheilt wird. Jn diesem
Gesetze soll zugleichbestimmt werden, daß die Darlehnskafsen
am 30. September d. J. geschlossenwerden, und daß die
in Umlauf befindlichenDarlehnskassenscheiiiebis zum 1. April
1867 eingezogenwerden sollen. Es entspinnt sich eine sehr
lebhafte Debatte, welche in der Sitziin am 19. September
fortgesetztwurde. Es sprachen die AggeordnMichaelis,
Virchow, Lasker und Schulze-Delitzsch für die An-
nahme des Kommissionsantrages,und v. Nordenflycht,
v. Ehiiern, v. Vincke (.Hagen) und Simson für die

Genehmigungder Verordnung Die Staatsregierung wünscht
zwar die nachträglicheGenehmigung, erklärt sich aber
auch mit Annahme des Antrages der Kommission zufrieden.
Schließlich spricht das Haus mit -146 gegen 142 die Nicht-
enehmigung aus und nimmt alsdann auch die anderen
nträge der Kommission an.

Das Herrenhaus hat in seiner Sitzung vom 17. d.
Mts. das Wahlgefjetz zum Reichstag des norddeut-
schen Bundes angenommen, nachdem der Minister-Prä-
sident durch seinen Kommissarhatte erklären lassen, daß das
Nichtzustandekommendes Gesetzes und folgt-weisedes Nord-
deutschenBundess sowohl die Deutsche als die Europäische
Politik der Staatsregierung in bedenklicherWeise durchkreu-
zen würde,und daß bloßeVerträgeund Militärkonventionen
nach keiner Seite, weder nach innen noch nach außen, aus-

reichenwürden, den intendirten DeutschenReichstag in seiner
nationalen Bedeutungzu ersetzen. Die meisten Redner hatten
sichgegen das dem Wahlgesetzzu Grunde liegende Prinzip
ausgesprochen,und hat das Herrenhaus auch diesem Gesetz
gegenüberseinen prinzipiellenStandpunkt durch Annahmefol-
gender Resolution gewahrt: »Die Staatsregiernnci auszu-
fordern, bei Vereinbarung der Verfassung für den Norddeut-
schenBund Fürsorge zu treffen, die Bedenken, welche die

Anwendungdes allgemeinen gleichenStimiiirechts zur Bil-

dung der künftigen Bundesvertretunghervorruer würde,
durch eine anderweitige Zusammensetzungderselben zu besei-
tigen und in der Beziehung in Betracht zu ziehen, in wie
fern dies durch die Wahl der Hälfte der Abgeordneten durch
die Höchstbesteuertender Wahlkreise,sowie dadurchzu errei-

chen sein möchte,daß deni Abgeordnetenhauseein Staaten-
haus, nach Analogie des durch den Verfassungsentwurf vom

28. Mai 1849, § 86 vorgesehenen, zur Seite gesetztwird.«
Jii einer der nächstenSilzungen wird das Haus- über die

Anleihe«forderu;iig der Regierung berathen. Der Abg.



Twesten hat folgendenAbänderungsantraggestellt: Es sollen
die s§ 2—5 des Gesetzes lauten: .

§ 2. Der Finanzminifter hat der Militär- und Marines

verwaltung die nöthigenGeldmittel zu diesenAusgaben (§ 1)
zu überweisen.Dieselben sind, so weit sie nicht aus den

verwendbaren Beständen der Generalstaatskasse,aus den Kriegs-
kostenentschädigungenund aus dem Staatsschatz entnommen,
oder durch Verwerthung verfügbar-erEffekten der Staatskasse
bereit gestellt werden können,bis zur Höhe von 60 Millionen
Thlr. im Wege des Kredits zu beschaffen. § Z. Bis auf
Höhe von 30 Mllli Thlr. kann eine verzinslicheStaatsan-

leihe aufgenommen werden. Der Betrag derselben ist vorn

Jahre 1868 ab jährlichmit mindestens-l pCt. zu tilgen.
§ kl. wie die Regierungsvorlagemit folgendemZusatz: So-
weit die Anleihenicht bis zum—1.Januar 1870 durchaußer-
ordentlicheKriegsausgaben absorbirt ist, wird ihr derzeitiger
Bestand der Hauptverwaltung der Staatsschulden über-

wiesen und zur Tilgung von Staatsschulden verwendet. §. 5.

Innerhalb des gesetzlichenBelrages des Kredits (§ 2)
soweit derselbe nicht durch die Anleihe (§ 3) erschöpftwird,
kann die Ausgabe unverzinslicherSchatzanweisungemlängstens
auf ein Jahr lautend erfolgen. Dieselbe ist durch die Haupt-
verwaltung der Stagtsschulden zu bewirken. Der Erlös der

verfügbarenEffekten der Staatskasse ist zur Zurückziehung
resp. Einlösung der Schatzanweiiungen zu verwenden. Ob
und in welchem Betrage neue Schatzanweisungenan Stelle
der eingelöstenausgegeben werden dürfen, bleibt der bei der

IsetzlichenFeststellungdes Staatsbaushaltsetats zu treffenden

l
estimmuug vorbehalten. Die Zinsen &c. wie in der Vor-

age.

Preußen und die otienkaltfche Frage.

Währendaller Augen nach der WestgrenzeDeutschlands
gerichtetwaren, und man erwartungsvoll dem Augenblickent-

gegen sah, wo Louis Napoleon aussprechenwürde,welcheEr-

werbung für Frankreich er als Ausgleichungfür die in Deutsch-
land vorgegangenen Vrränderungenzur Herstellungdes euro-

päischenGleichgewichts verlangte, haben sich im Osten Eu-

ropas Kriegsgewitter zusammengezogen,welche den euro-

päischenFrieden ernstlich zu bedrohen scheinen.
Jn der Türkei haben sich an verschiedenenOrten die

christlichen Bewohner fast gleichzeitig erhoben und ver-

suchen es, sich frei zu machen von der türkischenHerrschaft.
Bei der verzweifelten Lage, in welcher sich die türkischeRe-

gierung nach allen Richtungen hin befindet, ist nicht anzu-
nehmen,daß sie im Stande sein wird, diese Erhebungenmitl
ihr-en eigenen Kräften zu unterdrücken,um so weniger, da die

Aufständischrnoffenbarauf fremde Hilfe rechnen, welche
ihnen auch wohl in entscheiden-perStunde werden wird. Nuß-
land, welches es nicht vergessen kann, daß ihm vor zehn-
Jahren der Versuch, seinen Einfluß in der Türkei zu dem

maßgebendenzu machen, verestelt worden ist, wird sich jetzt
die günstigeGelegenheit nicht entgehen lassen, und so scheint
so manchem der Moment zu drohen, wo das Ziel der

russischen Politik, den ganzen Osten Europas
unter dem Scepter des russischen Kaisers zu ver-

einigen, sich seiner Erfüllung naht.
Da nun aber Frankreich und England, wie sie dies

ja ganz besonders dusch den Krinrtnkrieg gezeigt haben, ein

lebhaftes Jnterisse haben, diese Ausdehnung der russiichen
Macht bis an das Mittelmeer zu verhindern, so ist es ganz
natürlich, daß sie auch jetzt wieder alle Mittel versuchen, dies

zu verhindern. Sie werden deshalb nicht nur die Türkei mit

ihrem Rath unterstützen,sondern es ist sehr wahrscheinlich
daß der Moment, wo Rußland die Grenzen der
Türkei überschreitet, das Signal zu einem neuen

Krbiegezwischen Nußland und den Westmächten
gie t.

Als dieseMächte sichvor zehn Jahren gegenüberstanden,
da hat Preußen sich in keiner Weise an diesem Kampfe
betheiligt. Es hat ganz ruhig der Entwicklungder Din e

zugesehen,und sich trotz des Drängens der Westrnächteni t
einmal entschließenkönnen, eine drohende Haltung gegen
Rußland einzunehmen. Daß Preußen damals eine solche
Haltung bewahrte, das hat seine Machtstellungauf eine solche
Weise erschüttert,daß wir lan e darunter zu leiden hatten,
und wenn auch, Dank der Tapferkeitunsrer Armee in dem

letzten Kriege, diese Nachtheile für den Augenblickbeseitigt
sind, so wird die Fol e jener »Politik der freien Hand«
doch hoffentlich eine arnung für künftigeZeiten sein, denn

nicht immer sindet sichGelegenheit«einen solchenFehler durch
eine Schlacht bei Königgrätzauszugleichen.
·

Aber selbstabgesehen von der Lehre,welcheaus jenen Vor-
gangen gezogen werden muß, hat die preußischeRegierung
jetzt noch eine andere Veranlassung, einem Kampfe für und
wider die Ausdehnung Rußlands nach Süden nicht fern zu
bleiben.

Zwischen Rußland und der Türkei liegt das Fürstenthum
Rumänien, auf dessen Thron seit dem Frühjahr dieses
Jahres ein Prinz aus dem preußischenKönigshausesitzt.
Er hat offenbar die Aufgabe, nicht blos eine neue Dynastie
an der Donau-Mündung zu gründen, sondern ganz vorzüg-
lich dort dem wachsenden Einflusse Rußlands uud

Oesterreichs entgegen zu arbeiten, und so gleichzeitig
dsn preußichenInteressen zu dienen. »Soll« er dies ab.r, so
hat Preußen ein lebhaftes Interesse an der Befestigungseines
Thrones, und es würde daher, da bei einem Kampfe zwischen
Rußland und der Türkei Rumänien,welches sichnoch immer
in einem gewissenAbhängigkeitsverhältnißSeitens der Pforte
befindet, das erste AngriffsobjektSeitens Rußlands seinwürde,
Preußen sehr schnell in diesenKrieg mit hinerngezogenwerden.

Außerdemwürde aber auch-, sobald Rußland auf solche
Weise ernstlich »in einen Kampf verwickelt werden würde,
wahrscheinlichdle polnische Frage wieder auf die Tages-
ordnung kommeu, und es würde die Ausgabe der preußischen
Rgierung sein, diese zu einer Lösung zu bringen, welche
mit den Jnteressen Preußens im Einklang steht.

So hat es also den Anschein, als ob die Kriegsgefahr
nicht, wie man allgemein glaubte, vom Westen droht, son-
dern vom Osten, und es fragt sich nur, welche Stellung
Preußenbei derselben einnehmen wird. Allerdings scheint,
wie wir oben zeigten, der Umstand, daß in Jsllyejll hohen-
zolleruscherPrinz auf dem Thron sitzt, der preußischenRe-

gierung die Stellung auf der Seite der Gegner Rußlands
anzuweisen, um eine zu starke Ausdehnng Rußlands nach
dem Süden zu zu verhindern, und den rumänischenThron zu
schützen,welcher bei dieser Gelegenheit den Plänen Rußlands
zum Opfer fallen müßte, aber andererseits kann, wrnn ge-
wisse Anfichten sich Geltung Verlchaffemauch das gleichsetige
Auftreten der polnischenFrage für die preußiicheRegierung
ein Grund sein, sich mit Rußland zu verbitt-den, um iru

Verein tnit ibm die WiederherstellungPol ns zu verhin-
dem· Wir meinen nun, daß Preußens Platz in einem

etwaigen Kriege nicht an der Seite Rußlands iit,
und wir hoffen, daß unsere Meinung sich auch als richtig
bewähren, und daß sie auch zur Thatsache werden wird.
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